
1. Einlageblatt zu Zahl 14.115/6-Pr/7/99

==================================================================
Kanzleiauftrag:

1) 25 Ausfertigungen der Erl. I. sind der Erl. II. anzuschl;

Erl. II. zusätzlich per E-Mail zu E-Mail-Adresse lt. Einlaufstück

(begutachtungsverfahren@parlamen.gv.at )

2) Der Erl. I. ist zusätzlich mit der aktenmäßigen Erledigung dem BKA-VD unter der

      E-Mail –Adresse: alois.schittengruber@bka.gv.at

     zu übermitteln.

3) Erl. I. zweifach

==================================================================
S.

Einbringer:

1) Abt. VII/7 vom 23.2.1999, Zl. 37.676/10-VII/7/99

2) Abt. IX/6, Zl. 96.000/3-IX/6/98

Zu lesen die Einlaufstücke und der Vorakt.

Aufgrund der eingelangten Stellungnahmen hätte zu ergehen:

Siehe beil. Entwürfe (Erl. I. und II.)

==================================================================
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14.115/6-Pr/7/99 Dr. Gabler/5435

An das
BKA-VD
Ballhauspl. 2
1014 Wien

Dringend!

Betreff:
Bundes-Archivgesetz, Entwurf,
Stellungnahme

Seitens des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten wird zum mit do.

Zl. 180.310/9-I/8/99 vom 25.1.1999 übermittelten Entwurf eines Bundes-Archivgesetzes wie

folgt Stellung genommen:

1) Vorweg ist darauf hinzuweisen, daß dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angele-

genheiten das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen nachgeordnet ist, dem die

Führung des Katasters bzw. verschiedenste vermessungstechnische Aufgaben obliegen.

Im Zusammenhang mit dem Bundesarchivgesetz ist festzuhalten, daß der Bundesvermes-

sungsdienst das

Katastralmappenarchiv

zu führen hat und demzufolge reges Interesse an den Regelungen von Bundesarchiven be-

steht.

Das Katastralmappenarchiv beherbergt u.a. etwa 100.000 Original Katastralmappenblätter

zurückreichend bis 1817, das zugehörige Originalschriftoperat, diverse Originalkartierun-

gen und Feldskizzen. Es dokumentiert damit die Geschichte der rund 13 Millionen Grund-

stücke Österreichs deren Gestalt, Nutzung, Eigentumsverhältnisse u.ä.
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2) Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfs:

Zu § 3:

§ 3 ist der Feststellung der Archivwürdigkeit gewidmet. Abs. 2 beinhaltet, daß der Bundes-

kanzler mit Verordnung festzulegen hat, bei welcher Art von Unterlagen wegen offensicht-

lich geringer Bedeutung die Archivwürdigkeit nicht gegeben ist.

Es erhebt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob auf Grundlage von § 2 Z 4 nicht fest-

zulegen wäre, bei welcher Art von Unterlagen wegen offensichtlich großer Bedeutung die

Archivwürdigkeit jedenfalls gegeben ist.

Zu § 4:

a) Der Hinweis alleine, daß Archivgut „sicher“ zu verwahren sei, erscheint im Sinne eines

Archivgesetzes nicht ausreichend. Dies ist ureigenste Aufgabe und logische Notwendig-

keit eines jeden Archives. Es wäre wünschenswert, wenn zu diesem Punkt einige grund-

legende Maßnahmen zur sicheren Verwahrung von Archivgut angeführt werden.

b) Das Gesetz bietet keine Möglichkeit, Archivgut, das von öffentlichem Interesse ist und

sich aus unerklärlichen Gründen oder auch in gutem Glauben im Privatbesitz befindet,

zumindest gegen Kostenersatz an die Archive rückzuführen. Eine verpflichtende Mög-

lichkeit zur Rückgabe von Archivgut an die betreffenden Archive sollte im Gesetz ver-

ankert werden.

Vergleichsweise dazu sind im Bundesarchivgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom

6.1.1988 Gesetzblatt 1/62 diesbezüglich Richtlinien enthalten. (Die Information beruht auf

einer Anfrage bei der Deutschen Botschaft in Wien.)

Zu § 17:

Eine Erörterung zum Begriff „Experten“(siehe Erläuterungen zu §§ 17 und 18) wäre wün-

schenswert. Ein Anforderungsprofil – eine einheitliche Fachausbildung – sollte Klarheit dar-

über schaffen, wer als Experte angesehen werden kann und welche Kriterien (wie Ausbil-

dungen) dafür entscheidend sind.
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25 Ausfertigungen der Stellungnahme des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angele-

genheiten wurden dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. Weiters ist eine entsprechen-

de E-Mail-Übermittlung erfolgt.

Wien, am 3.  März 1999
Für den Bundesminister:

MR Dr. Benda

Für die Richtigkeit
 der Ausfertigung:
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14.115/6-Pr/7/99 Dr. Gabler/5435

An das
Präsidium des
Nationalrates
Parlament
1016 Wien

Dringend!

Betreff:
Bundes-Archivgesetz, Entwurf,
Stellungnahme

Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme des Bundesministeriums für wir t-

schaftliche Angelegenheiten zum Entwurf eines Bundes-Archivgesetzes (ausgesendet vom

BKA zu Zl. 180.310/9-I/8/99) zur do. gefälligen Kenntnisnahme übermittelt.

25 Beilagen

Wien, am 3. März 1999
Für den Bundesminister:

MR Dr. Benda

Für die Richtigkeit
 der Ausfertigung:
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